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7AZBegründu ng zum Bebauungsplan Nr. 17 C I ll "lndustriegebiet Stid"

Begründung
(gem.$9Abs.8BauGB)

Bebauungsplan Nr, 1z G lll "rndustriegebiet süd", l. Anderung

Anlass, Ziel und Zweck der planung

Ziel dieser Anderung ist es, die Zuordnung von Bau- und Grünflächen
funktionsgergcht zu überarbeiten. Die .allgemäne wirtschaftliche Ert*i&il;;
und die Notwendigkeit zur. Schaffung eines guten Klimas für die'cirlicne Wirt-
schaft sowie die damit verbundene-Sicheruig und Erweiterung des lokalen
Arbeitsplatzangebots ist eine wichtige kommu"natä nufgau". Hi;rü-i-rt'i"äüä-
sondere der Bedarf für klein- und mittelständische Betriäbe zu berücksicntiüän.
Konkrete Anfragen liegen bereits vor.

I

IStadträumliche Lage, räumlidher Geltungsbereich

Stadträumliche Lqg"

Das Planggbiet liegt ungetähr 3,5 km vom Stadtkern der Stadt Emsdetten in
südlicher StadtgebietsrBndlage. Es grenä im Süden unmittelbar an die StäOi-
grenze zu Greven

Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich liegt in der Flur 7 der Stadt Emsdeften und wird wie folgt
begrenzt

Norden: durch den Verlauf des land- und forstwirtschaftlichen Weges stid.
lich der Hofstelle Dirting , ' ''

'Osten: durch die parallel zur Bahntrasse Hamm-Emden verlaufende
geplante Straße

Stiden: durch die Stadtgrenze zu Greven
westen: durch den Bebauungsptan Nr, 17 c lV,,lndushiegebiet süd'
Die genaug Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus dem plan., Sie ist
durch eine breite gerissene Linie daigestellt.

Gegenwärtige Situation im plangebiet
\,

Die Flächen im Plangebiet werden zur Zeithauptsächlich als landwirtschaftliche
Acker- und Weideflächen genutzt,'lassen aber eine Bebauung rnit eÄ*äiO"
entsRp^c.lrend den Festsetzüngen des Bebauungsplanes Nr. 17-C lll ,,lnd,ustrie-gebiet Süd" zu.

Rechtlicher Plan ungsrahmen und Grundlagen
lm rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Emsdetten sind die Flächen
als gewerbliche Baufl ächen dargeitellt.

1
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Layndung zum Bebauungsplan Nr. 17 C lll "l ndustriegebiet Sitd"

4

Der Bebauungs.plan Nr. 17 C lll ,,lndustridgebiet Süd" ist seit dem 0g.0g.1gg5
rechtsverbindlich. Eine Umselzyng hat bisher aus liegenschaftlrchen-GrUnd"n
nicht stattgefunden. Die Stadt Emldetten ist jedoch mitlerweile im Besitz derFlächen und die Grundstücke können vermarkiet werden. lm westen lienzt oerBebauungsplan Nr. 1T c lv ,,tndustriegebiet süd" und im o-rü';;;
penaygnsgplan Nr. 1z D ,,lndustriegebielt süd' an. lm Norden grenzen
landwirtschaftliche Flächen an. ' '-'--" L

lnhalt des Bebauungsplanes

4.1 Art und Maß der baurichen Nutzung, Bauweise und Baugrenzen

4.1 .1 Art der baulichen Nutzung

Die Bauflächen werden als Gewerbegebiet gemäß g I BauNVO bzw. lndustrie-gebiet gemäß g g BauNVO festgesetit
Unzulässiqkeit von Einzelhandelsbetrieben

lm gesamten Plangebiet sind Einzethandelsbetriebe unzulässig. Ziel ist es, eine
Dezentralisierung des Einzelhandelsangebots zu verhind"rn ,id gfäi.friäitig ii;
Funktionsfähigkeit des stadtkerns von Emsdetten zu sichern.
Um jedoch den Betrieben die Möglichkeit zu geben ihre produzierten Waren
direkt an den Endverbraucher zu väräußern, isidie Ausnahme formuliert, dass
Einzelhandelsnutzungen zugelassen sind, *"nn ,es sich hierbei nur um
lerkaufs- ung Ausstellungsflachen fur gewerbliche Betriebe unä Hanowerks-
betriebe handelt, die-sich ganz oder teilweise ah den Endverbraucher wenden,' und wenn sich das Angebit auf an gleicher-Siätte in EigenptoOrttion ersteltte
Waren und Zubehörteile beschränkt ünd eine Verkautsflaöne'ngröß" uon äöil;
nicht überschritten wird.

Abstandserlass und zulässiqe Nutzunoen

Siehe unter Punkt 6.4 lmmissionsschutz.

Um die geplanten Flächen ausschließlich für Gewerbe- und lndustriebetriebe
anzubieten, y.uerdq1. die gem. g g Abs. 3 und g 9 Abs. s eauNvö ärä*rr1n*I
weise zulässige.n wohnungen iur Aufsichts- ,Äo e"iäiüilft$;rsonen sowiefür Betriebsinhaber und Betriebsleiter, Anlagen für kirchlicne,'rüiturelle, soziale,gesundheitliche.und sportliche Zweöte söwi" vergnügunögtäit"n im plan-
gebiet ausgeschlossen.

Unzulässiqkeit von freien Berufön

Ziel 'der Planung ist es zusätzliche Flächen zur Ansiedlung von lndustrie- undGewerbebetrieben zu erhalten. Um lmmissionstonnirie 
-äuszuschließen,

werden freie Berufe ausgeschlossen.

4.1.2 Maß der bautichen Nutzuno

Grundflächenzahl

' Die Grundfläche.nzahl (GRZ) wird im Gewerbe- und lndustriegebiet n"rn.g 17 BauNVo mit der zulässigen obergrenze von 0,g f;tg;setzi. 
-
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plan Nrl lT C l' ,,tndustriegebiet 
Süd,,

Baukörperhöhen

Baukörperhöhen werden in der Abwägung zwischen Landschaftsbild und einer
möglichst 'wirtschaftlichen GrundstückCnutzung sowie den technischen
Erfordernissen moderner Gewerbe- u;'rd lndu,stn=eoetrieue ninsicnli;h i;ö;-
und Produktionseinrichtungen 

-(2. 
B. innenliegende Transportuorii.1rtungenjäuf

eine Höhe von maximal 15 m fästgesetzt; gäme*r"n uon Oer mitfler"n"Htif.tÄÄ-
lage der Grundstücksgrenze zur_nächslgelegenen Erschließungsstraae.tginej Überschreitung der zulassigen eautcirpäindnen für technisch"LJ*ääniäiä,
{ntergeordnete Bauteile (2.8. Schornsteine, Masten, tecflnisifrä Rubauten für
Aufzüge oder,,spanbunke/l) kann ausnahmsweise, zügelassen werOän. 

-'-''
Eine Geschossflächen- bzw Baumassenzahl wird nicht festgesetzt, da als
Kombination. aus. festgesetzter Grundflächenzaht unJ mä*i"r"r zulassigäi
Baukorperhöhe die gem. BaultfVo maximal zuraisigpr oärlnfssflächenzahl
bzw. Baumassenzahl ohnehin nicht tiberschritten werden darf.
überbaubare Flächen

Die überbaubaren itr"n"n sind mit Baugrenzen festgesetzt. Aufgrund der
durch die Grundfl ächen-,ahl gegebenen Begrenzung Oer 

-uOerOaunarJn 
Flächen

is.t mit der großzügigen Einfässung der ubärbaubaien Fläche eine none Flexi-
bilität für die zu errichtenden Gebä.ude gegeben. Zur Straß"nO"giuni;;grii;;
der Haupterschließungsstraße werden R6sianoe von 10 m eingliiarten.

4.1.3 Bauweise

D9t Bau von Betriebshallen und sonstigen Produktionsstätten macht es
erforderlich, eine abweichende Bauweise Iestzusetzen, u- uäi "in;;;;:sätzlich offenen Bauweise im Gewerbe- und lnOuitriegäüi"i g"r. g 22 BauNVO
auch Baukörperlängen von ubei so 

-r-län 
gä zuzutassen und "r"rit äi" iu,' Gewerbe- und lndustriebetriebe notwendi-ge Ftexibititat hidirÄilid'- ü;' Gestaltung der baurichen Änr"g"n zu gewah'r-te"isten. 

, 

-

4.2 Verkehrliche Erschließung

4.2, 1 Außere Erschließuno

Die äußere Erschließung prfolgt trber die Gutenbergstraße auf die Robert-
Bosch-Straße (K54n) und dänn äntwedei Richtung B 461 oder K S+. UUäiä"'ä
4.81 erfotgt eine Anbindung an das Autob"nnnötr. Mit der nealisiäiung ä"-,
Westumgehung (K 53n) wird sich die bereits gute überörfliche Erschtienünlr-
situation noch verbessern.

.l:^f). .-^4.?.2 lnnere Erschließuno

: Die ' innere Erschließung- 
. 
ist beigehalten worden. Sie erfolgt über eine

Erschließungsstraße als Verläryeiüng der bereits bestehenO-ö Gutenbeig-
straße. Die Straßenbreite ist mii einei Gesamtbrcit" vtn-lt;t; vorgesehen.
Ejn mögliche straßenraumauftgirun_o soil - im Angchrr., an'd"n elü"rr;;ö-plqn Nr. 17 C lV ,,lndustriegebiet Süd" vorgesehene nrsüau- als Allee mitBaumpflanzungen im Abstand von 30 m mlt ein"r-F"il;;;querschnitt von6,5 m, einem einseitigen, kombinierten Fuß- und Radweg 1i,6 rn-ür;q ;;;gegenüberliegenden Parkmöglichkeiten , ftir PlflV und' L"leü' zwischen den
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Baumpflanzungen (3 m breit) ausgebildet werden. Die Abstellmöglichkeiten
müssen nicht durchgängig sein, sondern können auch als Grünstreifen, je nach
Lage im Gewerbe- gnd lndustriegebiet, gestaltet werden.

4.2.-9 Ruhgnder Verkehr

Der ruhende Verkehr ist grundsätzlich auf den (privaten) Betriebsgrundstücken
unterzubringen. lm öffentlichen Straßenraum sollen allerdings Längspark-

, möglichkeiten (auch für LlflV) als Ergänzungsstandorte vorgesehen werden.

4.2.4Rad- und Fqßwegenetz i

Mit dem Erschließungsnetz im Gewerbe- und lndustriegebiet sind einseitig
stJaßenbegleitende Rad- und Fußwege vorgesehen. Der Markenweg im Nofd-
westen bleibt als wichtige Rad- und Fußwegeverbindung aus der Ortslage in
dbn Freiraum erhalten.

4.2.5Anbindunq an den Personennahverhehr

Auf der K 53 verläuft eine Buslinie (Westfaten Bus, Linie 175) von Emsdetten
nach Greven/Münster'mit einer Haltestelle im Bereich der Stadtgrenze.

5. Naturräumliche Belange

5.1 Grün- und Freiraumkonzept

Der Bereich ist bereits durch den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 17 C
lll ,,lndustriegebiet düd" überplant worden. tm Bebauungsplan sind an der
Stadtgrenze zu Greven Wald sowie im,wedtlichen und nördlichen Plangebiet
Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft festgesetzt. Diese Festsetzungen werden jetzt unter dem
Aspekt des Schutz des Landschaftsbildes und der optimaten gewerblich-
industriellen Nutzung überarbeitet.

5.1.1 Wald

Durch die gewerbliche Entwicklung wird eine kleinere Gehölzfläche aus Laub-
und N3delgehölzen direkt in Anspruch genommen, die geffi, Landesforstgesetz
als Waldflächen einzuordnen sind. Eing Ersatzaufforstung für die Waldfläche ist

, mit dem zuständigen Forstamt abzustimmen (siehe auch Punkt 5.3.1)

5.1.2 Fegtsetzunqen zur Grünqestaltung 
.

Die vorliegende Planung berücksichtigt die vorhandene Graben- und Grün-: struktur im westlichen Plangebiet. Entlang des nördlichen Wasserlaufs wird
neben einem 3 m breiten Streifen zur Unterhaltung ein 15 m breiter Sheifen
gem.g 9 Abs. 1 Nr.20 BaUGB als Fläche für'Maßnahmen zum SchuE,zur
FnegJ und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit Pflanz-
geboten festgeselzt.

Zur Minimierung der Einflüsse durch die gewerblich-industrielle Bebauung wird
ein Abstand von ca: 5 bis 10 m zwischen den Baugrenzen und-Grünstrukturen
gesichert. i
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 17 C lll 7abSüd.

Als weitere Festsetzungen zur Gr{lngestattung sind die fotgenden texilichenFestsetzungen geT. s 9 (1) Nr. z-s BauGd uort"."1"n:;;;-;;;;f';;
Gestaltung als auch zur ökologischen Wertigkeit uer"rreinä;h";};rh;iö ö;Baugebietes beitragen sollen:

Auf Stellplatzflächen ist anteilig je 6 Stellplätze ein großkroniger bodenständiger
Laubbaum zu pflanzen.

Die Grundstücksgrenzen zwischen benachbarten Gewerbe- und lndustrie-grundstücken bzw. zur angrenzenden Verk"r'rrRa.n" sino-;eweil, ilä,ä';Breite mit bodenständigen Gehölzen unter Berücksichtigung .i"r erinjstircks-
zufahrten abzupflanzen.

lm'Vertauf der öffentlichen Verkehrsftächen ist beiderseits alle 30 m eingroßkroniger, einheimischer, stand_ortgere.nt"i-L;u'o;;;;''iu-äi"il"n. Diegenauen Standorte sind nach Detäilplanung airf die örliche Sjü"il;(Grundstückszu- und -ausfahrten, etc.) abzuslim[ren.]

Um die Einbindung des neuen Gewerbe- und lndustriegebietes in die
.!!,g"b."nqe freie Landschaft sicherzustellen, werden im eereici'äLä rätorär.1verlaufenden 

- 
Markenweges und im Süden zu den grenzoiloenden Wall-struktulen auf Greven"t ötrotjäni"i:ira.iäi'fu, M"ßn"ninen zum schu tz, zurPflese und zLr Entwickluns uoi eooen, Natüi ,ro i-äri;';dil äsesetzt.

' Al: Maßnahmq für diese Flächen wird.gem. g 9 Abs, 1 Nr. 20 BauGB festge-setzt, dass sie als extensives Grünland-zu enf,"ickeln sino. äi öestaltung üncStrukturierung dieser Flächen.wird festgesqtzt, oäss p. äoo är- na"n" je einbodenständiger Hochstamm als Einzelbäum od"r. in einer eauÄjrupö" 
"",üaiäiGehölzen zu pflanzen ist.

5.2 Belange für die Wasserwirtschaft 
\

Die im Plangebiet verlaufenden Grä[en werden planungsrgchflich gesichert.
Zum Schutz äer Gewässer im Planoebi"t ,näto"r'im Suio.t* 

"ogr"nzendenGräben werdel jeweils 3 m bzw. 5m breite stieiien-ö. ö'ö nor. 1 Nr. 16BauGB als Fdche für oie wäsr"*iiiJrtrft festgesetzt. 
'änii"ng'''0"',

'Uferstreifen' der Gewässer i.S.d. LWG Nw sinO neiosäitig in--einem Abstandvon 5 m, gemessen von Oberf."ntg gascnüng,lbauliche,Anlagen jeglicher Art,auch nichtgenehmigungspflichtigeAntagen uüurassig.'-.v-"
_

Der im AW-Arbeitsblatt.l 38 geforderte Höhenabstand der Versickerungsebenezum Grundwasserstand von" t,oo ; k;;f i., r"in", Bereich eingeharten
lverden' Hinzu kommt, dass der Grundwasr"irpi"gäl 

=ir-'ircn rjber eineFlächendrainage abgesenkt wird. Der crunoiltJJi.p]äg"i"äuä""'',"""t-erstörung der-Draingsgstftinge ourch di" g"brurng weiter ansteigen, was sichebenfalls negativ auf eine Versickerung auswirken wird. Aufgruni des hohenWasserstandes'ist deshalb eine Versiöl<erunt nicht möglich rno"oäI"Rääl
wasser muss in die Kanarisation abgereitet weiden.

5
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Begründung zum Beba uungsplan Nr. 17 C lll " lndustriegebiet Süd"
Z,dT

5.3 Eingriff in Natur und Landschaft

5.3. 1 Komoensationsmaßnahmen

Die Bilanzierung 
9:^t SgtPensation grgau für die Umsetzung des Bebauungs-planes Nr. 17 c lll ,,lndustriegeuiät Süd" unter Berücksicr.rtigilJ-- oäKompensationsbedarfs in Bezug'iu den geplanten intern"n üarpän.ätion*-

maßnahmen, eine ausgeglichene Bilanz mit-geringfügig;; üüitoÄp"nration.
Bei der Bilanzie-rung des Kompensationsbedarfs für die 1. Anderung werdensomit auf der Grundlage des rechtsverbindlichen genäurngäöl"nes nur die
$lderynesbereiche (Biänzie*#;;i;;;;dili berücksichtist (s. städtebau-liche Daten S. 11).

Uberbaubare Fläche

!1.ZyOe der 1..Änderunq vergößert sich die überbaubare Fläche um 1,6 ha.Bei einer Grundflächenza-hl voÄ,0,8 sind maximäl l,za ha (1,6 ha x,g,g) mehr zubebauen und damit zu versietä1". 
-

Di9t9 1,28 ha.betreffen nc]<9{a9nen; die bei der ursprünglichen Bitanzierung
Tit 99-I Wertfäktor von' 0,85 bewertet worden rinä. 

-nYäs"oäo"rtet 
einenEingriffsflächenwert von 1,08g WE (1 ,28 x 0,g5). -- -

Wald

ln dem rechtsverbindlichen Bebauungsp-lan, Nr. 17 C lll ,,lndustriegebi"r' *uO"sind in dem_Gertungsbereioh der tI Ano'erung 1,r'il'';ir-iäcne für dieForstwirtschaft festgesetzt. Davon sind ca. 0,3 ha bestehendeHeckenstrukturen enlang des-im-suOwärlli"tl"n plangebiet verlaufendenGrabens. lm südöstlichen Plangebiet sind ca. 0,9 na wa'ionat-ne i".tö;"t=i;
wovon allerdings nur 0,5 ha zurZeit als wälon"riän;;;Jää;. ö", Rest sontebei Realisierung neu angelegt werden.

Die 0,3 ha Heckenstrukturen werden zwar in ihrem Bestand erhalten, werdenaber als Fläche für die Wassenmirtschaft festgesetzt, weil sie im ünmittelbaren
Zusammenhang mit dem G"*as.", stehen. Aus oieäe; 

'c-ää';"igt 
hier einAusgleich in Absprache mit der Forstbehörde im Veinatni"-il i -'

?" oig 0,9 ha große festgesetzte Waldfläche im Rahmen der 1. Anderung aus
.d-"r. PJalung 

lu,Fyqq"nojnmen .ryirg, .erforst hd ;ilr;-;in 'Äussreich, 
imvörhältnis 1 : 3 (mit der Forstbehörde in de'r v"rg";ö;;Ä"ii äug"stimmt undvielfach praktiziert). -__

Gemäß Bescheid der Forstbehörde vom 11.0g.2004 (k.:20-65-2g.162g la-tw)kommen im Zuge von Ersatzagrolstulo"n fö"r"rkung Emsdetten, Flur 1g,Flurstück 151) 0,3306 ha als Ersatz täi oi"S"n aebäu"ungrpl"-n'u"reits zumTragen. _Damjt müssen insgesami-z,i nä- ruär"ufforstung eneln-';;Häi
werden. Die umsetzung errolgt in enger Absprache mit oäi}ärciuäieiroö
Fläche für die Wasserwirtschaft

lm rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind keine Flächen für die Wasseruvirt_schaft darsesteltt. rn der r. AnoeiuÄs rind o,e hä;l F15.j';;;." il w;äffi:
1claft festgesetzt.. Es handert sich hierbei'um oie hüt.;;"r'ä;iriäiä;ä;
Entwässeru ngsg räben, die den pranunssberäict ;; N;rd;;i;";^äü;:lä

6
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zum Bebauungsplan Nr. 17 C lll 'lndustriegebiet Süd"

" und Südosten einfassen. Da diese Landsihaftsbestandteile bestehen und in
ihrem Bestand nicht verändert werder;ld;; bedtrrfen sie'auch keiner weiteren
Bilanzierung.

Straßenfläche

muss deshalb auch nicht neu bilanziert werden.

Flächen zum Ausoleich für Natur und Landschaft

IS.l dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan liegt der Flächenanteit für
Flächen zum Ausgleich für Natur und Lanäsärr"rt bei z,z lra. Hiäiin' ;;; ;r;;' die 0,8 ha Flächen für die Wasseruviitschaft enthalten, die -wie O"r"itr äut!ä-
zeigt- in der Bilanzierung unberücksichtigt bleiben f,onnÄn. Somit tann üon
1,4ha (2,2 ha Flächen zum Ausgleich fuiNatur und Landschaft minus O,A nä
Flächen für die Wasserwirtschaft) Bestand ausgegan$n *Äiä"n. Durch die
1. Anderung wird dieser auf 1,0 ha reduziert.

Nach der Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen des rechtsverbindlichen
pgb_auungsplanes wird für diesen Bereich mit einem Kompensationsra[torvon
g:95 VYE gerechnet (Acker mit 0,85 WE in Hecke mit 1,8 WE). Oies OeJeut"rfui
die 1. Anderung einen Wertverlust von 0,4 xO,gb WE = O,3S-'WE.'

5.ä.2Zusanmgnfassung

lnsgesamt müssen extern 2,7 ha Ftächen aufgeforstet und 1,468 WE (1,0gg 
,

WE + 0,38 WE) ausgeglichen werden. \ .' - - -

Bei Umwandlung von Acker in extensives Grünland besteht beispielsweise'für
1,468 WE ein geOa* an 1,468 ha Ackerflächen.
lm Zuge der Regio.nalen 2004 sind Flachun il Bereiclr der Emsaue aufgekauft
word€fl- Durch eine' Extensivierung der Flächen werden Kompensätions-
überschüsse enrvirtschaftet, die auch für diesen Bebauung#h;'äirg"räirt
yve.rdel könne. Die genaue Konkretisierung wird mit oÄi Ürtäiän tanosänats-
behörde abgestimmt.

6. Sonstige Betange

6.{ Technische Ver- und Entsorgung

Die' Stfom-, Gas- und Wa:seryersorgung wird durch die zuständigen
Ve.rsorgungsträger sichergestellt. Die Müä- ,io nutallneseitigun! erfolgt durch
die städtischerseits geregelte Müllabfuhr. Die einschlägig"n üoröhriftei f"rd;;
dabei Bqachtung.

6.2 Denkmalschutz, Bodendenkmale

F Plangebiet liegen weder Denkmate noch denkmalwertei Subrt"nr- od",
Gebäudeteile. ln der Liste der eingetragenen Denkmäler der Stadt Emsdetten, liegen für den Geltungsbereich des eebäuungsptans keine Einträite vor.
Dennoch stammen die ältesten Spuren menschlicher Gegenwart im Raum
Emsdetten aus den Jahren 8.000-4.000 v.Chr. Belege tur reJte Si"dlrng"n derjüngeren Bronzezeit wurden fast überall in den Sied-lungso"ieicÄun am Rande

7
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6.4

6.3

6.6

der Kernstadt gefunden. Deshalb muss bei Realisierung der planung der
Belang der Bodendenkmarpflege besonders berucksichtigt rierden.
Über]nögliche kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodendenkmale innerhatb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegen zwar ieinä Eikenntnissevor, dennoch sind bei mögrichen Funden di; aurgerur'rt;; Hir*.ü'-;;
befolgen.

U mwe ltve rträ g I ic hke its prüfu n g

Das Gesetzzur Umsetzung der UVP-Anderungsrichflinie, der |VU-Richflinie undweitere EG-Richtlinien zum Umweltschütz hat- auch wesenfl iche Auswirkungen
auf die Umweltuerträg.lichkeitsprüfung jn der gemeindlicnen eäbärungqpl"nüg.
lm Rahmen der nqötgrl-up 

"-inä 
näoauunispi"*-i.t nunmehr zu prüfen, ,ob

dieser zum Kreis-{1 uvn-pflichtigen Bebaüuhgspläne gehört bzw.' eine Vor-prüfung inr Einzelfall für die elanurft uorg"."hri"uäiiirt.
Da durch die Anderung des Bebauungsplanes nur ein geringer Teil zusätzlich
versiegelt wird und damit die in gg'Antage 1 (Lisä Oär UVp_pRi"ntig"n
Vorhaben) angeführten Größen- und prunryertä nichi erreictri *"ro"ni ist keine
Prüfung erforderlich.

lmmissionsschutz

pemäß $ 1 Abs. 4 BauNVO-wird das Plangebiet nach zulässigen Betrieben undAnlagen gegliedert. .Gryndlage fur dieSe Gtiederung iri"ä"i ro!"n"nnt"
Abstandserlass.l Damit wird ula. die nördtich g"iÄgän" üofstele u"rti"1!i.i.,iigi]
die.gut ?9of entfernt liegt. Bezugspunkt ist äber-auch ein Hotel in einer ehe-
maligen Hoflage südwestlich des Plangebiets auf Grevener si"Jig"bi"i i;;. äb;
!)..Aqs diesem Grund werden Betriebä, die einen Abstand von mehr als 200 m
bed tr rfen ausgeschl ossen (Absta ndskl assen I 

_ lV)
Mit der Festsetzung von zulässigen Ausnahmen gem. g 31 Abs.1 BauGB wirddie Möglichkeit offengehalten, däss oiält<unttig aigesieäerten eetri;üe zusatz-
lich.Vorkehrungen zum lmmissionsschutz trefren [.inn.n-.'in dd;;;"riäro
aqch 

- 
AnLagen der. nächstniedrigeren Abstandsklasse (höheres' Abstands-

erfordernis) der Abstandsliste 1998 zulässig. oiesä rbxioijitat 
=u." 

nnräilö
der Abstandsliste muss in Anbetracht'des-schnellen Fortschritts der Technik
hinsichtlich der Mi nimierung der Umweltbel"rirng Rä.ft rrrg ääiä;;'*"rden,' 6.5 Altlasten

1 Runderlass des Ministers fÜr umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1ggg, MinBl. NW1998, S.744fivom02.02.1998 
,

lll_11:.1, Altptando{9 .u$ Attabtagerungen sind im Gettungsbereich desHebauungsplans nicht bekannt. Das Altlastenkataster des Kräises Steinfurtweist keine Verdachtsflächen aus. -'----'---:

Wasserschutzgebiet

Der.Anderungsbereich liegt teilweise in der Schutzzone lll des Wasserschutz-gebietes ,,Grevener Damm" der stadtwerke Emsdetten cmuH. öü schutz_zone lll soll den schutz vor weitreichenden Beeintracrrtigung"n, iÄJ"#;;;vor nicht oder nur schwer aunaunar* ;;iil;;""r;d";;r";ä;;d;;

8
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Begrtindung zum Bebauungsplan Nr. 17 C lll "lnd ustriegebiet Süd"

Verunreinigungen gewährleisten. lm Bebauungsplan wird unter den dem Punkt
Hinweise auf die Lage in der Sqhutzzone lll des Wasserschutzgebietes
,,Grevener Damm" verwiesen

Bodenordnung

Die Flächen sind im Eigentum der,Stadt Emsdetten.

Kosten

Nach überschlägiger Ermiftlung erfordert die Erschließung (Straßen- und
Kanalbau) des Plangebietes einen Kostenaufiryand von cä. ggo.o00 €. ln
diesem Betrag sind Aufüvendungen fiir den Grundenmerb nicht enthalten.

Städtebauliche Daten

Gesamtfläche des Geltungsbereiches:
Bestand
14;3 ha

Entwurf
14,3 ha

o überbaubeire Flächen j :

o Wald ;'

o Wallhecke
r Fläohe ftrr die Wasserwirtschaft
o Straßenfläche
r Flächen zum Ausgleich für Natur

und Landschaft

10,0 ha
0,9 ha
0,3 ha

0,9 ha
2,2 ha

11,6 ha

0,8 ha
0,9 ha
1,0 ha

{

I

Emsdetten, im Augustz0}4 .

Stadt Emsdetten
Der pürgermeister
FD 61 Stadtentwicklung / Umwelt
lm

(FDL 61 und Umwelt)'

9
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